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Vorwort

Die Beiträge dieses Bandes beruhen auf den Vorträgen, die auf der Tagung „Po-
litik, Recht und Religion“ im September 2017 im Internationalen Begegnungs-
zentrum der Universität Erfurt gehalten wurden. Die Beiträge betrachten die 
Spannungen und Symmetrien der Beziehung von Politik, Recht und Religion 
aus der Perspektive der Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Theologie. 
Der Anlaß der Beschäftigung mit dieser Beziehung ist aktuell, die damit ver-
bundenen Konflikte reichen zugleich bis weit in die europäische Geschichte zu-
rück. Die Erfurter Tagung war die 7. Tagung des Arbeitskreises „Politik und 
Recht“ der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. Für die großzügige 
Förderung und Unterstützung der Tagung danken wir der Fritz Thyssen Stif-
tung; für die großzügige Förderung der Drucklegung dieses Bandes sind wir 
der Schulze-Fielitz-Stiftung Berlin verbunden. Für redaktionelle Unterstüt-
zung danken wir Michael Güpner und Fiona Wißmann.

Erfurt / Göttingen, im August 2018 Andreas Anter, Verena Frick
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Teil I

Religion, Recht und Politik im Konflikt





Zur Einführung: Politik, Recht und Religion

Andreas Anter, Verena Frick

Das Thema dieses Bandes ist ebenso kontrovers wie aktuell: „kein vernünftiger 
Zweifel kann daran bestehen, daß heute das Verhältnis von Religion und Poli
tik, von Religion und Gesellschaft, von Religion und Recht zu den wichtigsten 
und am heftigsten diskutierten Themen überhaupt gehören, sei es in politischen 
Debatten, in den Feuilletons oder in den Diskursen der einschlägigen wissen
schaftlichen Disziplinen.“1

Seit Horst Dreier vor einigen Jahren diese Diagnose stellte, hat die Debatte 
noch an Intensität zugenommen, denn es handelt sich um ein denkbar streit
befangenes Thema. Die Konflikte im Verhältnis von Politik, Recht und Religion 
reichen zwar bis weit in die europäische Geschichte zurück, doch ihre aktuelle 
Brisanz hat vor allem mit jenen Spannungen zu tun, die mit der zunehmenden 
religiösen Pluralisierung der Gesellschaft, insbesondere mit der rasch wachsen
den Präsenz des Islam infolge der verstärkten muslimischen Zuwanderung in 
westeu ropäischen Gesellschaften entstanden sind. Ob Kopftuch oder Burka 
Verbot, Minarette oder KalifatStaat – die politischen und kulturellen Konflik
te polarisieren die öffentliche Meinung und stellen die Politik der westeuropäi
schen Staaten vor ungeahnte Herausforderungen, zumal wenn sie sich in ge
waltsamer Form artikulieren.

Wie auch immer die politischen Antworten auf die Herausforderungen aus
fallen, sie werden in jedem Fall in rechtlicher Form gegeben. Denn die Beziehung 
zwischen Politik und Religion ist im modernen Verfassungsstaat durch das 
Recht präformiert. So wie religionspolitische Entscheidungen in parlamentari
schen Verfahren in Form von Gesetzen getroffen werden, werden religionspoli
tische Konflikte von Gerichten in Gestalt richterlicher Urteile entschieden. Das 
Verhältnis von Politik und Religion war seit Jahrhunderten immer ein Rechts
problem,2 was sich erst recht in heutigen Verfassungsstaaten erweist, die durch 
eine umfassende Verrechtlichung von Politik und Gesellschaft geprägt sind.

Wer nach dem Verhältnis von Politik und Religion fragt, hat also zwangs
läufig das Recht in den Blick zu nehmen. Die Regelung religiöser Konflikte liegt 

1 Dreier 2013, S.  6.
2 Von Campenhausen 2008, S.  123.
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zwar in erster Linie im Verantwortungsbereich der Religionsgemeinschaften 
selbst, aber es ist das säkulare Recht, das hierfür erst die Voraussetzung schafft, 
indem es die entsprechenden verbindlichen Regelwerke bereitstellt.3 Doch in
wieweit ist das bestehende Religionsrecht in der Lage, heutige religiöse Konflik
te rechtlich zu lösen? Eine Verschärfung dieser Konflikte ist nicht zu übersehen. 
Die Annahme, das Spannungsverhältnis von Politik, Recht und Religion werde 
sich infolge der Säkularisierung der abendländischen Gesellschaften sozusagen 
von selbst erledigen, hat sich jedenfalls als Irrtum erwiesen. Angesichts der an
haltenden religionspolitischen Konflikte wie auch des wachsenden öffentlichen 
Interesses an den damit verbundenen Fragen ist die einst populäre Säkularisie
rungstheorie mit ihrem Befund eines unweigerlichen Bedeutungsverlustes der 
Religion in die Defensive geraten. Für die USA war sie von Anfang an unhalt
bar; auch für Europa hat sie sich als unzutreffend erwiesen.4 Heute wird viel
mehr, mit großer Resonanz, über die sogenannte „Wiederkehr der Religionen“ 
bzw. die „Renaissance der Religion“ debattiert,5 wobei redlicher Weise zu er
gänzen ist, daß in den westeuropäischen Gesellschaften nur eine Religion auf 
dem Vormarsch ist, nämlich der Islam; anders als in Asien und in Südamerika, 
wo sich ein gänzlich anderes Bild bietet.6

Derzeit sind in Deutschland und anderen europäischen Ländern starke 
Wandlungen im Verhältnis von Religion und Gesellschaft zu erkennen. Diese 
Wandlungen beinhalten nicht zuletzt eine wachsende Politisierung dieses Ver
hältnisses. Infolge dieser Veränderungen wird das Prinzip der strikten Tren
nung von Politik und Religion zunehmend in Frage gestellt. Auf dem Feld der 
sogenannten Religionspolitik ist eine Modifikation der Rolle des Staates zu be
obachten, der eine inzwischen weitaus aktivere Position gegenüber den Reli
gionsgemeinschaften einnimmt.7 Mit einer aktiveren Rolle verändert sich auch 
die in der Bundesrepublik tradierte „wohlwollende Neutralität“ des Staates, die 
sich durch eine dezidiert religionsfreundliche Haltung auszeichnete.

Diese freundliche Haltung kann jedoch nicht unterschiedslos allen religiösen 
Gruppierungen zugute kommen, sondern nur denjenigen, die die allgemeine 
Rechtsordnung respektieren, sich also ihrerseits rechtsfreundlich verhalten. 
Der Staat des Grundgesetzes kann und will, wie Christian Hillgruber sagt, 
nicht allen Religionen „die volle Entfaltung ihres lebenspraktischen, unter Um
ständen zerstörerischen Potentials erlauben“.8 Zwar muß nicht jeder Glaube mit 
dem Grundgesetz kompatibel sein, „aber nicht alles, was ein Glaube fordert, 
darf unter dem Grundgesetz verwirklicht werden“, wie mit Dieter Grimm zu 

3 Robbers 2014, S.  213.
4 Vgl. Ladeur/Augsberg 2007.
5 Dazu Graf 2007.
6 Vgl. Joas 2017.
7 Vgl. Liedhegener/Pickel 2016, S.  7.
8 Hillgruber 2007, S.  51
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ergänzen ist.9 Der Verfassungsstaat kann also nicht gegenüber allen Religionen 
„neutral“ sein – jedenfalls nicht gegenüber Religionen, deren Praktiken mit dem 
Grundgesetz kaum vereinbar sind. Damit ist zugleich die Frage verknüpft, in 
welchem Grad er auf das Prinzip der „religiösweltanschaulichen Neutralität“ 
verpflichtet werden kann, wenn seine freiheitliche Ordnung gefährdet ist. Die 
Frage nach dem Verhältnis von Politik, Recht und Religion berührt mithin den 
Lebensnerv des demokratischen Verfassungsstaates.

Die neuere Debatte um die angemessene Zuordnung zwischen Politik und 
Religion wird insbesondere von der Frage nach der angemessenen Grenzzie
hung bestimmt. Wie weit darf Religionsausübung in den öffentlichen Raum 
und insbesondere in staatliche Institutionen hineinragen? Wieviel Rücksicht
nahme auf religiöse Praktiken und Gebote ist zumutbar? Auf den Prüfstand 
kommt dabei das bundesrepublikanische Modell der wohlwollenden Neutrali
tät des Staates. Nachdem die religionsfreundliche Haltung des Staates lange von 
einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragen wurde, gerät 
diese Haltung angesichts gesellschaftlicher Veränderungen zunehmend unter 
Rechtfertigungsdruck.

Wenn man den verbreiteten Deutungen Glauben schenkt, befinden wir uns 
gegenwärtig in einer „postsäkularen Phase“10, die die Politik mit einer neuen 
Unübersichtlichkeit konfrontiert: wo bei Verabschiedung des Grundgesetzes 
noch über 95 Prozent der Bürger einer der beiden Kirchen angehörten und es 
dann im Verlauf der 1970er bis hinein in die 1990er Jahre zunächst nach einem 
unaufhaltsamen Verschwinden des Religiösen aussah, zeichnet sich die Gesell
schaft heute aus durch religiöse Heterogenität, A(nti)religiosität, religiöse Indi
vidualisierung, aber auch durch die verstärkte Präsenz religiöser Identitäten mit 
dem Anspruch auf öffentliche Sichtbarkeit – und das alles gleichzeitig.11

Politische Konflikte sind angesichts dessen vorprogrammiert. Das Recht 
muß in diesen Konflikten moderieren und legitime von illegitimen Positionen 
unterscheiden. Da Grenzziehungen traditionell Angelegenheit des Rechts sind, 
spitzen sich im Recht zwangsläufig nicht nur die gesellschaftspolitischen Reli
gionskonflikte zu, sondern mit jeder Streitentscheidung werden auch die recht
lichen Grenzen selbst verhandelt und neu gezogen. Und dabei wird immer auch 
das Verhältnis von Politik und Religion justiert. Zuletzt mehren sich die Anzei
chen dafür, daß die Zuordnung von Politik und Religion im Begriff ist, neu 
austariert zu werden, und zwar auf dem Weg der Rechtsinterpretation. Bislang 
wie selbstverständlich eingeräumte Ausnahmen zugunsten der Religion werden 
nicht länger uneingeschränkt gewährt; die Gerichte haben offenbar ihre Zu
rückhaltung aufgegeben und setzen verstärkt den Ordnungsanspruch des Staa

9 Grimm 2016, S.  11.
10 Nolte 2014, S.  145 ff.
11 Vgl. Willems 2012; Gutmann 2012.
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tes um.12 Das betrifft so unterschiedliche Fragen wie den Kündigungsschutz 
kirchlicher Arbeitnehmer, das Kopftuch bei Rechtsreferendarinnen oder die 
Teilnahme muslimischer Mädchen am gemeinsamen Schulschwimmunterricht.

Gerade im Bereich der Religion ist das Recht aber ganz besonders von Kon
tinuität geprägt, die zahlreichen Konkordate und StaatKircheVerträge sind 
zum Teil seit beinahe 100 Jahren in Kraft. Und auch die Regelungen des Bonner 
Grundgesetzes sind älter als die Verfassung selbst, sie wurden wortgleich aus 
der Weimarer Reichsverfassung übernommen. Bei so viel Kontinuität des 
Rechtstextes liegt auf der Hand, daß Wandel in erster Linie durch Interpreta
tion erfolgt. Entsprechend groß ist dann freilich auch die Interpretationsmacht 
derjenigen Akteure, die zur Auslegung des Rechts berufen sind, also zuallererst 
die Gerichte. Häufig prägen Gerichte am sichtbarsten die religionspolitische 
Agenda.

Die politische Dynamik rechtlicher Entscheidungen zeigte sich vor wenigen 
Jahren etwa in der Debatte um die Beschneidung männlicher Kleinkinder. Erst 
nachdem das Landgericht Köln 2012 entschieden hatte, daß die religiös moti
vierte Beschneidung minderjähriger Knaben Körperverletzung ist, setzte die 
politische Debatte darüber ein. Im Ergebnis wurde der Gesetzgeber durch das 
Gerichtsurteil zur legislativen Klarstellung gezwungen. Die bislang selbstver
ständlich ausgeübte Beschneidungspraxis vor allem jüdischer und muslimischer 
Religionsgemeinschaften bleibt zwar weiterhin erlaubt, ist aber nun per Gesetz 
an bestimmte medizinische Standards geknüpft.13

Deutlich wird in diesen Konflikten die Rolle des Rechts als politische Insti
tution. Das Recht stellt Verfahren zur Konfliktaustragung bereit, ermöglicht 
den Betroffenen, ihren Positionen Gehör zu verschaffen und führt den Streit am 
Ende zu einer Entscheidung. Indes erschöpft sich die Funktion des Rechts nicht 
in allein äußerlichen Form und Verfahrensregeln, sondern konserviert in Ge
stalt der religionsverfassungsrechtlichen Grundentscheidungen selbst politische 
Leitideen über das Verhältnis von Politik und Religion. Auch diese Leitideen 
stehen derzeit unter erhöhtem Rechtfertigungsdruck. Das zeigt ein Blick auf die 
staatsrechtliche Kontroverse, ob das Rechtsgebiet besser als Staatskirchenrecht 
oder Religionsverfassungsrecht zu bezeichnen sei. So wird mit dem Begriff 
Staatskirchenrecht die Erwartung einer anstaltlichen Organisation der Religio
nen sowie einer kollektiven Wahrnehmung der Grundrechte verbunden. Befür
worter der Bezeichnung Religionsverfassungsrecht erhoffen sich dagegen, der 
Begriff möge religiöse Pluralisierung abbilden und das Rechtsgebiet für nicht
kirchliche Glaubens und Organisationsformen öffnen. Insgesamt scheint hier 
eine stärker religionsskeptische und individualistische Haltung durch.14

12 Zusammenfassend: Wittreck 2014; kritisch zu der sich abzeichnenden Entwicklung be
reits Morlok/Heinig 2003. 

13 Dazu: Enders 2014.
14 Die jeweiligen Positionen sind versammelt bei Heinig/Walter 2007.
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Angesichts dieser rechtlichen Dynamiken im Politikfeld Religion macht es 
sich der Band zur Aufgabe, die Beziehung von Politik, Religion und Recht in 
ihren verschiedenen Dimensionen in den Blick zu nehmen. Die Autorinnen und 
Autoren zeigen neben den aktuellen Friktionen auch die geistesgeschichtlichen 
und gegenwärtigen Symmetrien dieses Verhältnisses und beleuchten sie aus 
 politikwissenschaftlicher, juristischer und theologischer Perspektive.

Der erste Abschnitt des Bandes setzt bei der Beobachtung einer Politisierung 
der Religionspolitik an. Die Beiträge von Stefan Korioth und Ino Augsberg 
 eruieren den Umgang des Rechts mit religionspolitischen Konflikten und prä
sentieren das geltende Recht als differenziertes Lösungsinstrumentarium für 
eben diese Konflikte. In rechtshistorischer Perspektive macht Korioth deutlich, 
wie sehr die Geschichte des Religionsrechts den Charakter einer Konfliktge
schichte trägt. Von jeher sei das Recht insbesondere in Anspruch genommen 
worden, wenn einzelne Religionsgemeinschaften sich diskriminiert fühlten. 
Der Beitrag von Augsberg aktualisiert demgegenüber vor dem Hintergrund ak
tueller Religionskonflikte das geltende Staatskirchenrecht als Kollisionsrecht, 
das gleichsam als Metaregel in rechtspluralistischen Konflikten verstanden wer
den könne.

Ob das Recht dabei aber stets lediglich neutraler Dritter ist, wie es die Rolle 
als Konfliktlöser nahelegt, oder vielmehr selbst durch ein religiöses Erbe im
prägniert ist, diskutieren die Beiträge im zweiten Abschnitt des Bandes. Schließ
lich ist das Grundgesetz nicht nur ein staatstechnisches Regelwerk, sondern es 
 repräsentiert in seinen zentralen Normen zugleich grundlegende Ordnungs
vorstellungen und ethische Derivate der politischen Gemeinschaft.15 Christoph 
Enders sieht die Geltung der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes in der 
Glaubens und Anerkennungsgemeinschaft des Verfassungsstaates verwurzelt, 
da an ihre Existenz und Wirklichkeit gleichsam geglaubt werden müsse. Ganz 
ähnlich verhält es sich mit dem Gottesbezug in der Präambel der Verfassung. 
Auch er dient, wie Christian Waldhoff und Holger Grefrath in ihrem Beitrag 
zeigen, nicht als religiöses Bekenntnis, sondern vielmehr als Chiffre für Trans
zendentales im religiösweltanschaulich neutralen Staat. Und auf internatio
naler Ebene identifiziert Verena Frick in der gegenwärtigen Konstitutionalisie
rungsdebatte so etwas wie eine Glaubensgemeinschaft, die an die verändernde 
Kraft von allgemeinen Rechtsprinzipien glaubt.

Die Anleihen des religiösweltanschaulich neutralen Verfassungsstaates bei 
der Religion und bei religiösen Praktiken operieren gleichwohl immer unter dem 
Primat des Politischen. Dieses Verhältnis von Religion und politischer Ordnung 
steht im Fokus des dritten Abschnitts des Bandes. Mit Thomas Hobbes präsen
tiert Oliver W. Lembcke in ideengeschichtlicher Perspektive einen Ordnungs
denker par excellence, der für eine möglichst weitgehende Trennung von Staat 

15 Isensee 1977, S.  109 ff.
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und Religion optiert hat, um damit zugleich die Autonomie und die je spezifi
sche Ordnungsleistung beider Bereiche im jeweiligen Eigeninteresse bestmög
lich zu wahren. Im zeitgenössischen politischen Denken findet sich eine ähnlich 
dezidierte Haltung bei ErnstWolfgang Böckenförde, der als Staatsrechtslehrer 
und engagierter Katholik auch gegenüber seiner Kirche in den Anfangsjahren 
der Bundesrepublik für den Primat der staatlichen, weltanschaulichreligiös 
neutralen Ordnung gestritten hat. Mirjam Künkler und Tine Stein konturieren 
in ihrem Beitrag Böckenfördes politisches Denken im Kontext der religions
rechtlichen und politischen Debatten der Bundesrepublik.

Die Beiträge des vierten Abschnitts nehmen die Rolle der Gerichte im Poli
tikfeld Religion in den Blick. Kathrin Groh zieht in ihrem Beitrag eine Bilanz 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in religionsrechtlichen Fra
gen und bescheinigt dem Gericht eine Standhaftigkeit des Staats und Gesell
schaftsverständnisses. Das Gericht habe das Religionsverfassungsrecht von Be
ginn an als Ausgleichsordnung zwischen Staat und Religion verstanden, und 
nicht etwa als Kampfordnung. Diese spezifisch bundesrepublikanische Inter
preta tion des Religionsrechts konnte sich ohne größere Einwirkungen der euro
päischen Ebene entwickeln. Wie Sebastian Wolf in seiner Analyse der Judikatur 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zeigt, läßt der EGMR viel 
Raum für die jeweiligen nationalen Ausgestaltungen des Verhältnisses von Po
litik und Religion.

Was Religion ist, inwieweit religiöse Identität schützenswert ist und wo die 
Grenzen verlaufen, sind also immer wieder auszuhandelnde Fragen. Die Politik 
wie auch die Gerichte haben diese Fragen stets neu zu beantworten. Ganz zu 
verzichten vermag der moderne Verfassungsstaat auf die Ressource Religion 
ohnehin nicht. Das macht der Beitrag von Benedikt Kranemann deutlich, der 
einen steigenden öffentlichen Bedarf an religiösen Ritualen gerade in Krisen
situationen registriert. Dieses zivilreligiöse Element zeigt Kranemann anhand 
öffentlicher Trauerfeiern nach Großkatastrophen, die in der Öffentlichkeit un
abhängig von der Religionszugehörigkeit der Betroffenen starken Zulauf erfah
ren. Entsprechend offenbart sich hier ein Grundbedürfnis, das auch der säkula
re Verfassungsstaat allem Anschein nach nicht ignorieren kann. Der letzte Ab
schnitt des Bandes steht daher unter der Frage, ob die Neutralität des Staates 
nicht eigentlich ein Mythos ist. Die Antwort von Manfred Baldus fällt eindeutig 
aus: strenggenommen könne der Verfassungsstaat des Grundgesetzes gar keine 
wertneutrale Ordnung sein, weil er nicht bereit sei, seine grundlegenden politi
schen Ordnungsideen zur Disposition zu stellen. Immer dann also, wenn der 
Schutz seiner eigenen Ordnung in Frage steht, religiösweltanschauliche Neu
tralität also mit anderen Worten nur um den Preis der Selbstaufgabe realisiert 
werden könnte, gilt es den Primat des Politischen und die Realisations
bedingungen gleicher Freiheit um so entschiedener zu verteidigen.
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Staatskirchentum 14
Staatsziel 51, 161, 227
Status, öffentlichrechtlicher 175
Streitschlichtung, s. a. religionsgemein-

schaftliche Rechtsprechung, Schieds-
gerichtsbarkeit 19

Trauerfeier, öffentliche 8, 199–207, 
209–216 

Trennung, freundliche 18, 27, 152, 160
Trennungsprinzip 14
Trennung von Kirche und Staat 202, 211

Verfassunggebung, verfassunggebende 
Gewalt, s. a. konstituierende Gewalt  
51 f., 58 f., 62, 64–66, 100–102, 107, 150, 
154

Verfassungsfunktion 51, 53, 69, 72, 75
Verfassungsgerichtspositivismus 226
Verfassungsstaat 3, 5, 7–9, 28, 53, 59, 61, 

71 f., 74 f., 81–85, 90, 93, 95, 107, 134, 
136, 143, 147, 151–153 f., 169, 221, 
228–231

Verfassungstheorie 66, 75 f., 176, 225, 
230 f.

Volkssouveränität 56
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Weimarer Verfassung 14, 18, 28, 36
Weltanschauung 12, 16, 24 f., 34, 60, 145, 

180, 188, 191, 200, 204, 206, 213, 221
Weltanschauungsfreiheit 23 f.
Wertneutrale Ordnung 8, 221, 228

Würde des Menschen, s. a. Menschen-
würde 69, 84, 86, 88, 90 f., 107, 221, 231

Zeichensprache 200, 206, 212
Zweites Vatikanisches Konzil 83, 138, 139



Anliegen der Reihe POLITIKA

herausgegeben von
Rolf Gröschner und Oliver W. Lembcke

POLITIKA mit K. Damit erinnert der Titel dieser Reihe an die aristotelischen 
»politika« und deren Anliegen, die Belange der Bürgerschaft zu verstehen, und 
zwar in wissenschaftlicher Absicht. So verschieden die gesellschaftlichen Be
dingungen der Gegenwart gegenüber der griechischen Antike sind, so ver
gleichbar ist die Frage nach dem Gelingen des Lebens in einer Gemeinschaft 
freier und gleicher Bürger. Der Vergleich verlangt eine Vergegenwärtigung alt
europäischer Traditionen politischen oder – im lateinischen Traditionsstrang 
synonym – republikanischen Denkens.

Eine Republik, die diesen Namen verdient, lebt vom Verweisungszusammen
hang zwischen Freiheit und Ordnung. Herausgefordert durch den Humanis
mus der italienischen Renaissance, verwirklicht im Gewissen der christlichen 
Reformation und verstärkt durch die Menschenrechte der neuzeitlichen Revo
lutionen sind die individuellen Freiheiten der Bürger in ein spannungsreiches 
Verhältnis zur institutionellen Freiheit der bürgerschaftlichen Ordnung als 
ganzer getreten. Die Publikationen der POLITIKA haben dieses Spannungs
verhältnis zum Thema. Gemeinsam ist ihnen das Bestreben, Voraussetzungen 
und Möglichkeiten der Organisation eines dynamischen Gleichgewichts zu be
greifen: zwischen der Freiheit aller und der Freiheit aller Einzelnen.

Für freiheitliche Ordnungen stellt sich die Aufgabe stetiger Stabilisierung ei
nes solchen Gleichgewichts nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet und nicht 
allein im Nationalstaat, sondern auf allen Gebieten der Politik, allen Ebenen 
nationaler, supranationaler und internationaler Organisationen und für alle 
Wissenschaften, die sich mit dem Phänomen des Politischen beschäftigen. Die 
Dogmatik des Öffentlichen Rechts wird sich daher um die Wiedergewinnung 
ihres politischen Horizonts und die Weiterentwicklung des ius publicum zum 
ius politicum bemühen müssen. In der Tradition der politischen Philosophie 
bleibt aber auch den innovativen Kultur und Sozialwissenschaften das Grund
problem der guten Ordnung erhalten. Es nimmt sie in die Verantwortung, im 
Bewußtsein der Rechtsprinzipien verfaßter Gemeinschaften Sinn für normative 
Strukturen zu bewahren. Einer entsprechenden Vielfalt an Theorien und Me
thoden bieten die POLITIKA ihr Forum – möglichst interdisziplinär im Dialog 
und möglichst transdisziplinär im Ergebnis.


	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsverzeichnis
	Teil I: Religion, Recht und Politik im Konflikt������������������������������������������������������
	Andreas Anter, Verena Frick: Zur Einführung: Politik, Recht und Religion�������������������������������������������������������������������������������

	Personenregister�����������������������
	Sachregister�������������������



